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Freistel I u ngs besc hei n i g u n g

zum Steuerabzug bei Bauleistungen
gemäß § 4a f Abs. 1 satz 1 des
Einkommensteuergesetzes ( EStG )

Bracker
Tom
523{9 Düren

wi8d hl'ef4tt beaclreLnigts, dasg
zu.E gteuerabugg naclr § 4B Äbs.

@f E4rf,änger der Bäulei.stung (Leiatungseqrfänger) \r€,n dsr Pf].l'ifrt
1 EstG befEeit ist.

DJ,ese BesclreLnigung gl1t voün 17-09.2015 bls zuto 3a.L2.2016.

Wichtlger Hlnlreis:

Diese Bescheinigung ist dem Leistungsempfänger im Origi-na1 auszuhändigen, wenn sie ft-Ir bestimmte
Bauleistungen q;iIt, lst die Bescheinigung frlr einen Zeftraum gültig, kann auch eine Kople ausge-
händigt werden. Das origina]. ist mit Dienstslegef, Unterschri-ft und Sicherheits-Nummer versehen.

Der l€istungtseqrfänge! hat 4ie Mögll'chkelt, sieh durch eine Prtf,ung dee Grifltigkeit de! ffelatel-
lungsbeschel.nigung llber eln grrEntu€lle8 Eaftungsrislho Gearirsfrelt zu r^arsohaffen.
Die Pr[fung kann durch eine fnternetabfrage beim Bundeszenttalamt für Steuern (!iww.bzst.bund.de)
erfolgen. Dazu werden die Daten beim Bundeszentral-amt für Steuern gespeichert und bel erner
Internetabfrage dem Leistungsempfänger bekannt gegeben, Bestätigt das Bundeszentral-amt filr
Steuern die Gültigkeit nicht oder lcann der Leistungsernpfänger eine fnternetabfrage nicht durch-
führen, kann er siih durch eine Nachfrage bei dem auf der Freistellungsbescheinigung angegebenen
Einanzamt Gewissheit verschaffen. Das Unterlassen einer fnternetabfrage beim Bundeszentralamt für
Steue-rn oder einer Nachfrage beim Finanzamt begrilndet für sich affein keine zur Haftung fiJhrende
grobe EahrLässiqrkeit.

Dle Befreirrng von der Pflicht zum Steuerabzug gilt für Zahlungen, die innerhal,b des ö. g. Gtlltlg-
keitszeitraumes und/oder fLlr die o,g. Baul-elstungen' geleistet werden. Dle Aufrechnung (Verrech-
nung) des Leistungsempfängers mit Gegenansprtichen gegenüber dem Leistenden steht einer Zahlung
gleich.

Der Wl.derratf dteger Bescheinlgung bleibt varbehalten.

Im Aufträg

Unters chrl ft
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